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RS OGH 1971/9/16 12Os182/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1971

Norm

StPO §410

Rechtssatz

Ein nachträgliches Geständnis des bereits rechtskräftig Abgeurteilten stellt ebensowenig wie die bloße Bereitwilligkeit

zur Schadensgutmachung einen zur nachträglichen Korrektur der Strafe im Sinne des § 410 StPO Anlaß gebenden

Milderungsgrund dar.
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